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Betriebsstempel oder Name, Anschrift, Telefonnr.: 

        

zurück an: 
 
Landratsamt Calw 
Verbraucherschutz und Veterinärdienst 
Postfach 12 63      per FAX: 07051/795-124 
75363 Calw 
 
 
Zulassung nach der Verordnung (EG) 1/2005 
 
Ich bin 
ausschließlich als Transporteur tätig 
ich bin als Transporteur und als Viehhändler tätig. 
nicht als Transporteur und auch nicht als Viehhändler tätig, sondern transportiere 

Tiere ausschließlich im Zusammenhang mit meiner Landwirtschaft/ Metzge-
rei/Fleischhandel/sonstige wirtschaftliche Tätigkeit. 

 
Die von mir ausgeführten Tiertransporte (als Transporteur, als Landwirt, als Metzger, als 
Fleischhändler, als Viehhändler, als sonstiger wirtschaftlich Tätiger) 
erstrecken sich maximal auf eine Länge von 65 km 
sind auch länger als 65 km, dauern jedoch inkl. Be- und Entladetätigkeit max. 8 

Stunden. Ich beantrage daher eine Zulassung nach Artikel 10 der Verordnung (EG) 
1/2005. 

 dauern - zumindest teilweise –inkl. Be- und Entladetätigkeit länger als 8 Stunden.  
Ich beantrage daher eine Zulassung nach Artikel 11 der Verordnung (EG) 1/2005. 

 
Ich transportiere folgende Tierarten 
Rinder  Schweine  Schafe/Ziegen 
Pferde/Einhufer 
sonstige:  ________________________________________ 
 
 
Für die Transporte wird folgendes Fahrzeug/Anhänger mit Vieh beladen (bitte keine 
PKW eintragen, die lediglich als Zugfahrzeug eines Viehtransport-Anhängers dienen!): 
 

Viehtransportfahrzeug (KFZ-Nr): Viehtransport-Anhänger (KFZ-Nr): 
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Hier nur auszufüllen, soweit Sie Transporte ausführen, die länger als 65 km sind: 
 
1. Eine Auflistung des Personals, unterteilt nach Fahrer und Begleitpersonal  

ist beigefügt 
wird nachgereicht 
Ich fahre nur selber 
 

2. Sachkundenachweise des Personals  
sind beigefügt 
werden nachgereicht 
werden beantragt 
Ich fahre nur selber 
 

3. Führungszeugnis (wird jedesmal aktuell benötigt, bitte beim  
Wohnortbürgermeisteramt beantragen) 
ist beigefügt 
wird nachgereicht 
 

4. Auszug aus dem Gewerbezentralregister (wird von reinen Landwirten nicht benötigt) 
ist beigefügt 
wird nachgereicht 
kein Gewerbebetrieb. 

 
 
Die folgenden Punkte sind zusätzlich zu den obigen ausfüllen, wenn Sie lange Transporte 
(Transporte mit mehr als 8 Stunden Transportzeit, einschl. Be- und Entladevorgang) 
durchführen: 
 
 Eine Kopie des Fahrzeugscheins ist beigefügt/wird nachgereicht. 
 Ausführungen zu dem Verfahren, mit dem Sie die Bewegungen der Ihrer Verantwor-

tung unterstehenden Straßenfahrzeuge verfolgen und aufzeichnen, sowie ständigen 
Kontakt mit den auf langen Beförderungen eingesetzten Fahrern halten können sind 
beigefügt/werden nachgereicht. 

 Notfallpläne sind beigefügt/werden nachgereicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ __________________________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift) 

 


